
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/453/2019 

 

 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Neuwahlen von Ausschüssen 

 
 Verfasser:   

Bearbeiter: Detlef Sadowski 
Fachbereich:  Fachbereich 1 

  Datum:  
11.11.2019 

Aktenzeichen: 
1.1.3-004-10 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-13 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 21.11.2019 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

- Entfällt  
 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates am 14.08.2019 wurden die 
Ausschuss- und stellvertretenden Mitglieder für den Rechnungsprüfungs- sowie 
Schulträgerausschuss gewählt. 
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Gemäß § 44 Abs. 1 GemO setzen sich die Ausschüsse entweder nur aus Ratsmit-
gliedern oder aus Ratsmitgliedern und sonstigen wählbaren Bürgern der Gemeinde 
zusammen. Mindestens die Hälfte der Mitglieder eines Ausschusses sollen jedoch 
Ratsmitglieder sein. 
Eine Überprüfung hat ergeben, dass dies im Falle des Rechnungsprüfungs- und 
Schulträgerausschusses nicht gegeben ist. 
Der Ortsgemeinderat beschließt daher gem. § 44 Abs. 3 GemO die gewählten Aus-
schüsse (Rechnungsprüfungs- und Schulträgerausschuss) aufzulösen und eine 
Neuwahl durchzuführen. 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, 
 
1. einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder auf 5 
    festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Rechnungsprüfungsausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:      Stellvertreter: 
 
1. Albert Christian               (SPD)  1. Geisbüsch Jan 
 
2. Moog-Kopp Beate           (SPD)  2. Wingender Helmut 
 
3. Michael Kaiser                (CDU)  3.        Martin Hoffmann 
 
4. Alexander Drefs              (CDU)  4.        Michael Groß 
 
5. Corinna Behrendt              (WG)  5.        Wolfgang Rabbel  
 
 
Abweichend von § 46 GemO wählt der Rechnungsprüfungsausschuss aus seiner 
Mitte in erster Sitzung ein Ratsmitglied zum Vorsitzenden. 
 
Weiterhin beschließt der Ortsgemeinderat: 
 
1. einen Schulträgerausschuss zu bilden und die Anzahl der Mitglieder  auf  5  
    festzulegen, 
 
2. gemäß § 40 Abs. 5 der Gemeindeordnung  die   Wahl der  Ausschussmitglieder in 
    öffentlicher Abstimmung durchzuführen, 
 
3. in den Schulträgerausschuss per Akklamation zu wählen 
 
Mitglieder:       Stellvertreter: 
 
1. Geisbüsch Jan                  (SPD)    1. Mohr-Schroers Hildegard 
 
2. Mohr Stefan                       (SPD)    2. Eultgem Birgit 
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3. Michael Groß                      (CDU)   3. Elvira Gügel 
 
4. Alexander Drefs                  (CDU)   4. Christina Thamm 
 
5. Gertrud Otto                       (WG)   5. Marc Schwall 
 
4.  als weitere Stellvertreter zu wählen: 
 

Für die SPD-, CDU- und WG „Wir für kottenheim“-Fraktion alle gewählten 
Ratsmitglieder dieser Fraktionen in der Reihenfolge des Ortsgemeinderats-
wahlergebnisses 2019. 
Hiervon sind diejenigen Ortsgemeinderatsmitglieder ausgenommen, die be-
reits als ordentliches Mitglied bzw. Stellvertreter gewählt worden sind. 
 

Weiterhin sollen gemäß § 90 SchulG dem Schulträgerausschuss auch an den Schu-
len des Schulträgers tätige Lehrkräfte und gewählte Elternvertreterinnen und Eltern-
vertreter angehören. 
 
Schulleiter/Lehrkraft _____________            stellv. Lehrkraft:                ___________ 
 
Elternvertreter/-in     _____________              stellv. Elternvertreter/-in ____________      
 
Der Ortsbürgermeister nimmt an der Wahl gemäß § 36 III GemO nicht teil. 
 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2019 

Finanzhaushalt  
 2019 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
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